
sungsbeschwerde erheben kann.112 Zur Begründung wird im
Ausgangspunkt auf die besonderen Umstände des Falles ver-
wiesen.113 Einerseits sei auch bei ausländischer staatlicher
Rechtsträgerschaft der Durchgriff auf ein hinter der juristi-
schen Person stehendes personales Substrat ausgeschlossen.
Andererseits bleibe kein Raum für das ansonsten kumulativ
hinzutretende Konfusionsargument, wonach der (deutsche!)
Staat nicht zugleich grundrechtsverpflichtet und grundrechts-
berechtigt sein kann. Angesichts der insoweit „offene[n] Aus-
legung“ von Art. 19 III GG rekurrieren die Karlsruher Rich-
ter sodann zur Bejahung der Grundrechtsfähigkeit entschei-
dend auf den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes im Allgemeinen sowie die Niederlassungsfrei-
heit (Art. 54 I iVm Art. 49 I 2 AEUV) bzw. das Recht auf
wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK iVm Art. 1 ZP 1) im
Besonderen.114 Zum gleichen Ergebnis gelangt man auch oh-
ne den nur rudimentär begründeten Umweg über das Euro-
parecht bei konsequentem Anknüpfen an das Vorliegen einer
grundrechtstypischen Gefährdungslage im konkreten Fall.
Insoweit erscheint maßgeblich, dass alle Kernkraftwerks-
betreiber, unabhängig davon ob in privater oder staatlicher
Hand, durch die 13. AtG-Novelle gleichermaßen betroffen
sind. Daher ist eine grundrechtstypische Gefährdungslage der

V-GmbH und folglich deren Grundrechtsfähigkeit zu beja-
hen.

E. SCHLUSSBETRACHTUNG
Die Vielfalt der diskutierten Fallgestaltungen verdeutlicht
zugleich die Examensrelevanz von Fragen nach der Grund-
rechtsberechtigung juristischer Personen. Wichtige Impulse
für eine Fortentwicklung der Dogmatik gehen dabei ins-
besondere vom Unionsrecht aus. Neben einer Kenntnis der
aktuellen Rechtsprechung sind aber auch die überkommenen
Grundpfeiler, auf denen die BVerfG-Judikatur beruht, zu
beherrschen. Dies gilt für die Sitztheorie ebenso wie für die
Lehre vom personalen Substrat und das Konfusionsargu-
ment. Wer die präsentierten Problemschwerpunkte durch-
drungen hat, ist für einschlägige Klausuren gewappnet. Dies
gilt unabhängig davon, ob der Linie des BVerfG gefolgt oder
die hieran in diesem Beitrag geübte Kritik zur Geltung ge-
bracht wird.

112 BVerfGE 143, 246 (246 mit Ls. 2 und 312 ff.; 320 f.) = NJW 2017, 217, wo mit Blick
auf die nur zu 50% von Vattenfall gehaltene KKW Krümmel GmbH&Co. oHG
ergänzend darauf hingewiesen wird, dass es hier schon „keine Anzeichen für eine
mehrheitlich staatliche Verantwortung für das Unternehmen“ gebe (Rn. 205).

113 BVerfGE 143, 246 (317 mit 315 ff.) = NJW 2017, 217.
114 BVerfGE 143, 246 (317 ff.) = NJW 2017, 217.
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& SACHVERHALT
K feiert seinen 20. Geburtstag. Kurz vor Beginn der Feier bittet er seine 15-jährige Schwester
M, zum Getränkehändler V zu laufen. M solle dort in seinem Namen fünf Prosecco-Flaschen
einer beliebigen Marke für maximal 5 EUR das Stück kaufen.
Im Getränkeladen angekommen entdeckt M einen Aktionsstand. Dort werden Prosecco-

Flaschen der Marke „Excelsior“ für unschlagbare 10 EUR das Stück angeboten. M ist hin-
und hergerissen. Wissend, dass sie eigentlich nicht mehr als 5 EUR pro Flasche ausgeben soll,
entschließt sie sich letztlich doch dazu, dieses Angebot nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.
Sie nimmt fünf Flaschen aus dem Aktionsstand und geht mit ihnen zu V an die Kasse. V, der
K und M von klein auf kennt, schaut zunächst skeptisch. M wisse doch, so V, dass er ihr noch
keinen Alkohol verkaufen dürfe. Als M ihm aber klarstellend versichert, dass sie die Flaschen
nicht für sich, sondern im Namen ihres Bruders K kaufe, ist V beruhigt. Er ist sogar damit
einverstanden, dass K die 50 EUR Kaufpreis erst nächste Woche vorbeibringt.
Als M zurückkehrt, erkennt K sofort, dass M eine teure Marke gekauft hat. Da heute aber

sein großer Tag ist, will er nicht knauserig sein, nimmt die Flaschen seiner Schwester ab und
stellt sie wissend, dass sie mehr als 5 EUR das Stück kosten, in den Kühlschrank zu den
anderen Party-Getränken, an dem sich seine Gäste bedienen können.
Wenige Tage nach der Geburtstagsfeier ruft V bei K an und erinnert ihn an die noch

* Der Autor ist Professor für Bürgerliches Recht und Baurecht an der Hochschule Aschaffenburg. Die Klausur wurde in leicht
abgewandelter Form im Wintersemester 2017/2018 als Semesterabschlussklausur im 1. Semester des Studiengangs Wirtschaft und
Recht im Fach BGB I gestellt.
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ausstehenden 50 EUR. K antwortet, dass niemand die Flaschen getrunken habe und er M
auch eigentlich gebeten hätte, nur maximal 5 EUR pro Flasche auszugeben. Nach einer
kurzen Diskussion fordert V den K auf, sich nun zu entscheiden, ob er die Flaschen behalten
wolle oder nicht, und legt auf.
Drei Wochen nach dem Telefonat trifft V in der Innenstadt auf K und spricht ihn auf die

immer noch nicht gezahlten 50 EUR an. K aber wiegelt ab und meint, V solle sich an M
wenden. Schließlich habe sie sich über seine Vorgaben hinweggesetzt und die teuren Flaschen
gekauft.

Kann V von K oder M Zahlung in Höhe von 50 EUR für die fünf Prosecco-Flaschen der Marke „Excelsior“
verlangen?

Bearbeitungshinweis: Auf das Verbot der Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche
nach § 9 JuSchG ist nicht einzugehen.

& LÖSUNG

A. ANSPRÜCHE GEGEN K

I. Kaufpreisanspruch, § 433 II BGB
V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 50 EUR aus § 433 II BGB, wenn zwischen
ihm und K ein Kaufvertrag über die fünf Prosecco-Flaschen der Marke „Excelsior“ zum Preis
von je 10 EUR zustande gekommen ist.

1. Kaufvertrag
Ein Kaufvertrag kommt zustande durch zwei inhaltlich übereinstimmende, mit Bezug auf-
einander abgegebene Willenserklärungen, Angebot und Annahme (Brox/Walker, Allgemeiner
Teil des BGB, 41. Aufl. 2017, Rn. 77; Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 9. Aufl. 2006,
Rn. 356 f.).

a) Angebot des V
Der im Getränkeladen aufgebaute Aktionsstand, mit dem V für den Verkauf von Prosecco-
Flaschen der Marke „Excelsior“ zum Preis von je 10 EUR wirbt, könnte bereits ein Angebot
des V auf Abschluss eines Kaufvertrages sein. Hierfür müsste es sich bei dem Aufstellen des
Aktionsstandes um eine empfangsbedürftige Willenserklärung des V handeln, die die wesent-
lichen Vertragsbedingungen eines Kaufvertrages (sog. essentialia negotii) enthält und durch
die V seinen Kunden einen Vertragsschluss so anträgt, dass das Zustandekommen des Kauf-
vertrages nur noch von deren Einverständnis abhängt (Brox/Walker BGB AT, 41. Aufl. 2017,
Rn. 165 f.;Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 15. Aufl. 2017, Rn. 144).
Vorliegend könnte es bereits am Merkmal einer Willenserklärung fehlen. Eine Willens-

erklärung setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass das Verhalten des Erklärenden nach
dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) auf einen Rechtsbindungswillen
schließen lässt (Brox/Walker BGB AT, 41. Aufl. 2017, Rn. 83), das heißt, es ist danach zu
fragen, ob ein Kunde nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte
davon ausgehen kann, dass V durch Aufstellen des Aktionsstandes bereits ein rechtsver-
bindliches Angebot iSv § 145 BGB abgeben wollte. In diesem Fall käme mit jedem
Kunden, der dieses Angebot annimmt, bereits ein Kaufvertrag zustande. Dies aber kann V
ersichtlich nicht gewollt haben. Andernfalls liefe er Gefahr, einer Vielzahl an Ansprüchen
auf Übergabe und Übereignung der Prosecco-Flaschen aus § 433 I BGB ausgesetzt zu sein,
die er möglicherweise aufgrund eines begrenzten Warenkontingentes gar nicht erfüllen
kann. In dem Aufstellen des Aktionsstandes kann daher mangels objektiv erkennbaren
Rechtsbindungswillens kein Angebot des V gesehen werden. Es handelt sich lediglich um
eine rechtlich unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (sog. invitatio ad
offerendum; Brox/Walker BGB AT, 41. Aufl. 2017, Rn. 165 a; Musielak/Hau GK BGB,
15. Aufl. 2017, Rn. 144).

b) Angebot der M mit Wirkung für und gegen K, § 164 I BGB
Dieser Aufforderung kam M nach, als sie fünf Flaschen aus dem Aktionsstand nahm und mit
ihnen zu V an die Kasse ging. Damit bot sie V den Kauf der Flaschen zu dem ausgezeichneten
Preis von je 10 EUR an. Dieses Angebot entfaltet gem. § 164 I BGB unmittelbar Wirkung für
und gegen K, wenn M als dessen Stellvertreterin handelte. Hierfür müsste es sich bei dem
Angebot um eine eigene Willenserklärung der M handeln, die diese im Namen des K und
innerhalb der ihr zustehenden Vertretungsmacht abgab.

invitatio ad offerendum

aktive Stellvertretung
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